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Stufeneinteilung und Höhe der Pauschalen für Vorsorge- und Früherkennungsmaßnah-

men gemäß § 15 Abs. 4 RSAV für das Ausgleichsjahr 2023 

 

Anpassung der Anlage zur Verfahrensbeschreibung nach § 270 Abs. 4 SGB V i.V.m. § 15 

RSAV für das Ausgleichsjahr 2023 

 
 

 

Sehr geehrter Herr Peters, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in der Änderungsbekanntgabe zur Anlage der Verfahrensbeschreibung vom 29. Dezember 

2023 erfolgte durch das BAS die Umsetzung der Streichung von diversen Dokumentationszif-

fern analog zu der zu diesem Zeitpunkt gültigen Schutzimpfungs-Richtlinie nach § 20i Absatz 1 

SGB V. Der korrespondierende G-BA Beschluss über eine Änderung der Schutzimpfungs-

Richtlinie erfolgte am 20. Juli 2023 und trat am 14. September 2023 in Kraft. 

Bezüglich der Vorsorgepauschale für das Ausgleichsjahr 2023 bedeutet das, dass im Bereich 

der COVID-19-Impfung folgende Dokumentationsziffern in der Anlage zur Verfahrensbeschrei-

bung für das Ausgleichsjahr 2023 gestrichen wurden und derzeit nicht mehr enthalten sind: 

- 88331R: Comirnaty (Standardimpfung) - ab dem Alter von 6 Monaten: Auffrischungsimp-

fung 

- 88332R: Spikevax (Standardimpfung) - ab dem Alter von 30 Jahren: Auffrischungsimp-

fung 
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- 88334R: JCOVDEN (Standardimpfung) - ab dem Alter von 60 Jahren (Grundimmunisie-

rung) bzw. 18 Jahren (1. Auffrischimpfung): Auffrischungsimpfung 

- 88335R: Nuvaxovid (Standardimpfung) - ab dem Alter von 12 Jahren: Auffrischungsimp-

fung 

- 88331X: Comirnaty (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Absatz 3) - ab dem Alter 

von 12 Jahren: Auffrischungsimpfung 

- 88332X: Spikevax (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Absatz 3) - ab dem Alter 

von 30 Jahren: Auffrischungsimpfung 

- 88334X: JCOVDEN (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Absatz 3) - ab dem Alter 

von 60 Jahren (Grundimmunisierung) bzw. 18 Jahren (1. Auffrischimpfung): Auffri-

schungsimpfung 

- 88335X: Nuvaxovid (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Absatz 3) - ab dem Alter 

von 12 Jahren: Auffrischungsimpfung 

Um weiterhin eine Berücksichtigung der vor Inkrafttreten der Richtlinienänderung erbrachten 

und abgerechneten Impfungen im Rahmen der Vorsorgepauschale für das Ausgleichsjahr 2023 

zu ermöglichen, haben wir uns der Vollständigkeit halber für die Wiederaufnahme der oben auf-

geführten Dokumentationsziffern entschlossen.  

Die geänderte Fassung der Anlage ist diesem Schreiben als Anlage beigefügt und wird hiermit 

bekannt gegeben. Wir bitten Sie, die Krankenkassen entsprechend zu informieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. Middendorf 

 

Anlage  

- Anlage zur Verfahrensbeschreibung für die Stufeneinteilung und Höhe der Pauschalen nach § 270 

Abs. 4 SGB V i.V.m. § 15 RSAV für das Ausgleichsjahr 2023, Stand 15. Juli 2024 


